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Neues Spielgerät für den Spielplatz Neuhofen Süd 
Bestellung Städtischer Leistung

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01151 des Bezirksausschusses 
des Stadtbezirkes 6 Sendling 
vom 02.11.2020

Sehr geehrter Herr Lutz, 
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Antrag bestellen Sie als „Städtische Leistung“ die Aufstellung von drei zusätzlichen 
Spielgeräten am Spielplatz Neuhofen Süd, finanziert aus dem BA-Budget. Sie stellen dafür 
13.000 € zur Verfügung.
Sie benennen in Ihrer Bestellung genau die gewünschten Modelle für das Spielhaus, die 
Holzbrücke und den Klettergarten und fordern, dass an jedem Gerät eine Plakette mit der 
Aufschrift „Finanziert durch den Sendlinger Bezirksausschuss“ angebracht wird.

Hierzu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir bestätigen den Auftrag und bedanken uns für Ihre Unterstützung. Mit der Aufstellung der 
Spielgeräte ist in der ersten Jahreshälfte 2021 zu rechnen. Die Folgekosten sind mit dem 
Budget für Unterhalt und Instandsetzung von Kinderspielplätzen gedeckt.

Die Spielgeräte müssen aus vergaberechtlichen Gründen herstellerneutral ausgeschrieben 
werden. Wir werden uns jedoch bei der Produktbeschreibung an die von Ihnen gemachten 
Vorschläge anlehnen.
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Bei den Stadtbezirksbudgets handelt es sich um Steuermittel aus dem Haushalt der LHM. 
Eine Beschilderung wie sie im Rahmen von Spenden oder Sponsoring aus privaten Mitteln 
üblich ist, kann daher nicht erfolgen. 1

Der BA-Antrag-Nr. 20-26 / B 01151 ist damit satzungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.


